
Objekttyp: FrontMatter

Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-
Verbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Band (Jahr): 47 (1974)

Heft 12

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



DER FOURIER f ^
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14.11. 73)

VON MONAT ZU MONAT

Beweissicherung und Voruntersuchung
bei militärischen Straftatbeständen

Es ist eine alte Erfahrungstatsache, die in der zivilen wie auch der militärischen Strafpraxis gilt,
class für die einwandfreie Abklärung eines Straftatbestandes die ersten Stunden nach der Tat ent-
scheidend sein können. Es ist notwendig, dass möglichst rasch und eindeutig der Sachverhalt fest-

gelegt und die Beweise gesichert werden; nötigenfalls ist die Flucht der (oder des) Täters bzw.
des Verdächtigen zu verhindern. Sowohl das bürgerliche als auch das militärische Strafverfahrens-
recht enthalten deshalb Vorschriften, welche ein rasches Einsetzen der Beweissicherung und der

Tatbestandsuntersuchung und -feststellung ermöglichen sollen.

Im bürgerlichen Bereich ist diese Aufgabe vorab der Polizei Überbunden. Da diese in der Armee

vielfach fehlt — soweit nicht Heerespolizei zur Verfügung steht — obliegt bei Tatbeständen, zu

deren Verfolgung und Beurteilung die Militärgerichte zuständig sind (also nicht bei blossen Dis-

ziplinarfehlern die Beweissicherung und Tatbestandsermittlung dem zuständigen militärischen
Vorgesetzten. Dieser verfügt hiefür über die Befugnisse des Untersuchungsrichters. Wo er es für
nötig hält, kann er mit dieser Aufgabe Dritte beauftragen, welche die Untersuchung in seinem

Namen führen.

Ergibt die von der Truppe durchgeführte Tatbestandsaufnahme, dass kein Verschulden vorliegt,
oder dass es sich um einen leichten Fall handelt, hat der Truppenkommandant die Angelegenheit
selbst zu erledigen.

Artikel 108 Abs. 1 und 2 der Militärstrafgerichtsordnung (MStGO) umschreiben die bestehende

Regelung wie folgt:

«Ist eine der Militärgerichtsbarkeit unterliegende Handlung begangen worden, so hat
der Vorgesetzte, welcher an dem Tatorte den Befehl führt, entweder selbst oder durch
einen von ihm zu berufenden Offizier die nötigen Massnahmen zu treffen, um die
Flucht des Schuldverdächtigen zu verhindern, die Spuren der Tat festzustellen und den
Beweis zu sichern. Zu diesem Zwecke stehen ihm die Befugnisse des Untersuchungs-
tichters zu.

Gleichzeitig ist derjenigen Stelle, welche die Voruntersuchung zu verfügen hat, Bericht
zu erstatten.»

1. Die Bett'eira?z/«eÄOTe

In der Praxis ist es sehr häufig so, dass der militärische Kommandant von Anfang die Abklärung
des Sachverhalts dem militärischen Untersuchungsrichter überträgt. In diesem Fall führt der Unter-
suchungsrichter an seiner Stelle die Untersuchung, was eine fachlich einwandfreie und unabhängige

Abklärung des Tatbestandes gewährleistet.

Der militärische Kommandant kann aber auch die anfänglich mit seinen eigenen Mitteln geführte
Beweisaufnahme später vom militärischen Untersuchungsrichter erglb/ce» lassen. (MStGO Art. 108
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